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1 e eIn-;u.n:;spilicht der Gemeinde als Grundstückseigentümerin oder dinglich

;e:. tttiste crzibt nich unmittelbar aus § 17 Abs.3 tStrG.

Grub;Uc: im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuch—

eo;L::uug jt. dr zusammenhängende Grundbesitz zu sehen, der eine selbständige

ir:e::the Znheit bildet, insbesondere, wenn ihm eine Hausnimer zugeteilt

:3;,

:3) :;rer Reinigungspflichtige für das gleiche Straßenstück sind gesamtschuld

:i ver‘-.vc:t2ich. Aufgrund cincr schriftlichen Vereibarung kann mit Zu—

±e:iu‘j 1c‘ G c:Lndevorwaltung gegenüber der Gemeinde eine der verantwortlichen
?.n;‘‘n ‘1s :ci.±ungstflichtig festgelegt werden. In dieser Vereinbarung kann

rn zcft?.ichrr Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die Zu—
S n‘i;j Ccneinde ist widerruflich.

§3
L tunrunfähigkeit der Reiniüfijsilitigen

:3‘-it der Reinigungspflichtigen (körperliches und wirtschaft—

:‘icr UnvcrGgeri, oder tnzwnutbarkeit bei Fahrbahnen verkehrsreicher Straßen,

!frrt die Gemeinde an e‘9n Stelle die Reinigungspflicht durch, soweit nicht ein

2: ;t:r beauflrat werden kann. Ob ein Reinigungspflichtiger als leistungs unfähig

usd eII:e Straße als verkehrsreich anzusehen ist, entscheidet die Gemeindever—

§4
Ubertragung der Peinigungapflicht auf Dritte

3er Reir.igungspflichtige kann durch Vertrag die Reinigungspflicht auf einen

( :::ittn (z.BPächter, Mieter) übertragcn. Der Vertragsabschluß ist der Gemeinde—

• :.ialtung anzuzeigen.

§5
Umfang der allgemeinen Reinigung

D.Ln Reiniungspflicht umfaßt insbesondere

Z. ra2 Bestrengen und Säubern der Straßen ( 6),
Schiceriumung auf den Straßen ( 7),

3. ?as Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen
iibahnste1len bei Glätte (G 8),
C.ar F:eihlten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Ent—
sserunr; dienen, von Unrat und Schnee, Eis oder den Wasserabfluß störenden
(;cgenstUnden

—3—
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§6

Besprengung und Säubern der Straßen

Ci) Das Säubern der Straße umfaßt insbesondere die Beseitigung von Kehrricht,

Schlamm, Gras, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegen

ständen, die nicht zur Straße gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und

der Durchlässe.

(2) Kehrricht, Schlamm und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach Beendigung der

?einigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das Kehren in

Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe, flinnenläufe und Gräben ist unzulässig.

(3) Bei wassergebundenen Straßendecken Csandgeschlemmten Schotterdecken) und unbe—

festigten Rahdstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.

(4) Beitrockenem und frostfreiem Wetter ist vor dem Reinigen die Straße zur Vor—

( hindorung von Staubentwicklung ausreichend mit Wasser zu besprengen, soweit nicht

besondere Umstände entgegenstehen, z.B. bei Wassornotstand.

§7

5 chneeräumung

Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so

ist der Schnee unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetretener Schnee

ist durch Loshacken zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu iagern,daß

der Verkehr auf den Fahrbahnen und Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluß

von Oberflächenwässern nicht beeinträchtigt werden.

§8

Bestreuen der Straßen

( Ci) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerüberwego und die be—

sonders gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist,

gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.

(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen

Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen Asche, Sand, Sägemehl

herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Salz soll möglichst nur in ge

ringer Menge zur Schnee und Eisbeseitigung Verwendung finden. Entstandene Rutsch—

bahnen sind sofort zu beseitigen.

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung

so aufeinander abgestimmt sein, daß eine durchgehend benutzbare Gehfläche gewähr

leistet ist. Der später Streuende muß sich an die schon bestehende Wegerichtung

anpassen.

(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, daß wäh

rend der allgemeinen Verkehrszeit C7.oo bis 2o.oo Uhr) auf den Gehwegen, Fußgänger—

überwegen und besonders gefährlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht.
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§9
Umfang der besonderen Reinigung

Werden öffentliche Straßen auf ungewöhnliche Weise verunreinigt, so müssen sie von
demjenigen, der die Verunreinigung verursacht hat, sofort gereinigt werden. Wird
der Verursacher nicht ermittelt, so obliegt dem sonst zur Reinigung Verpflichteten
(a) auch diese ausserordentliche Reinigung.

§ lo

Abwässer

Den Straßen, insbesondere den Rinnen, Gräben und Kanälen dürfen keine Spül—,
Haus—, Fäkal— oder gewerbliche Abwässer zugeleitet werden. Ebenfalls ist das
Ableiten von Jauche oder sonstigen schmutzigen und übelriechenden Flüssigkeiten
verboten. Das in den Rinnen, Gräben und Kanälen bei Frost entstehende Eis ist in

( er gleichen Weise zu beseitigen, wie die durch Frost oder Schneefall herbeigeführ
te Glätte.

§ 11

Geldbuße und Zwangsmittel

Cl) Wer gegen Vorschriften dieser Satzung verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.
Als Ordnungswidrigkeit wird auch ein fahrlässiger Verstoß gegen ein Ge- oder Ver
bot dieser Satzung verfolgt. Eine Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5oo,——DM geahndet werden.

(2) Das Unterwerfungsverfahren nach § 67 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
vom 25.3.1952 (BGB1. 1 5.177) findet Anwendung.

(3) Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach den Vorschriften des

( i‘erwaltungsvollstreckungsgesetzes.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffeittlichung in Kraft. Gleicheflig

treten Satzungen, die gleiche oder entgegenstehende Regelungen 6nthalten, ausser

Kraft.

-JD±zcnnchriitt ‚den 7.Januar 196 7
-—

— — ——

ßcmeindeverwaltung Eisensehmitt

Bur4ß

Die vorstehende Satzung wurde in der eit vom 26.Februsr 19E7 bis zum .tIärz 1967

oinccbfleßlich durch Ausbcm4ekanntmaChUnEStafel öffentlich bekannt:c:Jacht.

Auf den Auch:ag vzurde am - Y1!)q durch Ausrufen himeuiecefl.

- 3 schmitt1en ao.Murz 1%?

1 B1retc1t‘Y1


